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(54) Ladungsträger für kombinierten Warenverkehr

(57) Die Erfindung betrifft einen Ladungsträger, ins-
besondere Wechselkoffer oder Wechselpritsche, zur
Übergabe und/oder zur Übernahme zwischen zwei Fahr-
zeugen (23, 25, 25’, 45) oder einem Fahrzeug (23, 25,
25’, 45) und einer Laderampe, welcher mit seinen Aus-
maßen im Wesentlichen an die Abmessungen des Fahr-
zeuges (23, 25, 25’, 45) angepasst ist, mit einer Boden-
platte (3), zur Aufnahme von zu transportierenden Waren
und Gütern, wobei die Bodenplatte (3) auf einer Ladeflä-

che (29, 29’, 47) des Fahrzeuges (23, 25, 25’, 45) arre-
tierbar ist, und einer Abdeckung (5) zur Seiten- und Hö-
henbegrenzung des Laderaumes auf der Bodenplatte
(3).

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass die Bo-
denplatte (3) auf ihrer Unterseite (11) eine Vielzahl von
Rollen (13, 13’, 13") aufweist, wobei die Rollen für eine
quer zur Längsrichtung des Ladungsträgers (1) ausge-
richtete Verladebewegung ausgebildet sind.



EP 2 778 010 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen La-
dungsträger, insbesondere einen Wechselkoffer oder ei-
ne Wechselpritsche, zur Übergabe und/oder zur Über-
nahme zwischen zwei Fahrzeugen oder einem Fahrzeug
und einer Laderampe, welcher mit seinen Ausmaßen im
Wesentlichen an die Abmessungen des Fahrzeuges an-
gepasst ist, mit einer Bodenplatte zur Aufnahme von zu
transportierenden Waren und Gütern, wobei die Boden-
platte auf einer Ladefläche des Fahrzeuges arretierbar
ist, und einer Abdeckung zur Seiten- und Höhenbegren-
zung des Laderaumes auf der Bodenplatte.
[0002] Bekannte Ladungsträger, wie beispielsweise
Wechselkoffer oder Wechselpritschen, werden unter an-
derem im Logistikbereich des so genannten Verteilerver-
kehrs eingesetzt, um die auf dem Ladungsträger trans-
portierten Waren und Güter an ihren jeweiligen Bestim-
mungsort zu transportieren. Unter Verteilerverkehr ist
vornehmlich der Transport von Waren mittels Straßen-
fahrzeugen im Nahverkehr zu verstehen. Die Ladungs-
träger, auch bezeichnet als Wechselaufbau, werden
nach Erreichen des Bestimmungsortes vom Träger-
Fahrzeug getrennt und können dann ohne unnötige War-
tezeiten für das Fahrzeug individuell be- und entladen
werden. Das für den Transport verwendete Träger-Fahr-
zeug kann unmittelbar nach dem Absetzen des Ladungs-
trägers gegebenenfalls bereits noch am selben Absetz-
ort mit einem anderen Ladungsträger bestückt werden
oder ist zur Abholung eines Ladungsträgers an einem
anderen Bestimmungsort vorgesehen.
[0003] Um die Ladungsträger an dem jeweiligen Be-
stimmungsort abstellen zu können, weisen diese z.B. vier
Stützbeine auf, die an den Seiten des Ladungsträgers
heruntergeklappt werden und die nach dem Absenken
der Ladefläche des Fahrzeuges fest auf dem Untergrund
aufstehen.
[0004] Die bekannten Ladungsträger werden häufig
auch im kombinierten Verkehr eingesetzt, der einen
Transport von Waren und Gütern sowohl im Schienen-
verkehr als auch im Straßenverkehr vorsieht. Mit der Be-
förderung der Waren und Güter im kombinierten Verkehr
soll insbesondere eine hohe Transportsicherheit über
lange Wegstrecken gewährleistet werden. Um den
Wechsel der Ladungsträger vom Straßenverkehr auf den
Schienenverkehr oder in umgekehrter Richtung vorneh-
men zu können, sind die bekannten Ladungsträger zu-
sätzlich mit speziellen Verladeeinrichtungen auszurüs-
ten. Häufig weisen die Ladungsträger zu diesem Zweck
entsprechende Greifkanten auf, die von speziellen Greif-
armen eines Verladekrans seitlich übergriffen werden
und mit denen der Ladungsträger angehoben werden
kann.
[0005] An jedem Verladeort bzw. Umschlagplatz, an
dem ein Umschlag vom Schienenverkehr auf den Stra-
ßenverkehr oder in umgekehrter Richtung vorgenom-
men werden soll, werden Verladekräne benötigt, um die
Ladungsträger zwischen den Schienenfahrzeugen und

den Straßenfahrzeugen umsetzen zu können. Der Ein-
satz solcher Verladekräne an den Umschlagplätzen ist
jedoch nur ab einem bestimmten Umschlagvolumen wirt-
schaftlich sinnvoll, weshalb nur wenige Verladezentren
existieren, von denen aus die Waren und Güter dann im
Straßenverkehr verteilt werden. Daher lassen sich Be-
stimmungsorte, die zwar im Nahbereich einer schienen-
gebundenen Transportstrecke liegen, trotzdem nicht auf
dem kürzesten Wege anfahren. Darüber hinaus benöti-
gen derartige Verladezentren einen relativ großen Platz-
bedarf, um gegebenenfalls eine zeitweise Zwischenla-
gerung von nicht unmittelbar zum Weitertransport be-
stimmten Ladungsträgern gewährleisten zu können.
[0006] Das wirtschaftliche Umladen oder Umsetzen
der bekannten Ladungsträger vom Schienen- auf den
Straßenverkehr ist daher speziell in kleineren Bahnhöfen
oder Umschlagplätzen, die beispielsweise direkt an einer
stark frequentierten Transportstrecke liegen, nicht mög-
lich.
[0007] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, einen Ladungsträger der eingangs genannten Art
derart weiterzuentwickeln, dass dessen Anbindung an
den kombinierten Verkehr vereinfacht und somit eine ge-
steigerte Transporteffizienz der Waren und Güter im
kombinierten Verkehr erreicht ist.
[0008] Die Erfindung löst die ihr zugrundeliegende Auf-
gabe bei einem Ladungsträger der eingangs genannten
Art, indem die Bodenplatte auf ihrer Unterseite eine Viel-
zahl von Rollen aufweist, wobei die Rollen für eine quer
zur Längsrichtung des Ladungsträgers ausgerichtete
Verladebewegung ausgebildet sind. Die Erfindung
macht sich hierbei die Erkenntnis zunutze, dass ein mit
Rollen auf der Unterseite der Bodenplatte ausgerüsteter
Ladungsträger auf einfache Weise seitwärts von der La-
defläche eines Schienen- und/oder Straßenfahrzeuges
auf die Ladefläche eines unmittelbar dazu benachbarten
Fahrzeuges oder eine Laderampe eines Bahnhofs oder
eines Umschlagplatzes übergeben bzw. umgesetzt wer-
den kann. Die Verwendung bzw. der Einsatz eines spe-
ziell zum Umladen benötigten Verladekrans oder sons-
tigen Fahrzeugs kann somit vermieden werden. Über die
Rollen auf der Unterseite der Bodenplatte wird der La-
dungsträger vorzugsweise quer zu seiner Längsrichtung
von der Ladefläche eines Fahrzeuges auf eine bevorzugt
parallel dazu ausgerichtete Ladefläche eines zweiten
Fahrzeuges oder einer parallel zu einem Verkehrsweg
ausgerichtete Laderampe verschoben. Aufgrund der
durch die Ladefläche ausgebildeten Auflager- oder Füh-
rungsebene, auf der die Rollen des Ladungsträgers re-
lativ einfach abrollen, ist zudem eine Umladekraft quer
zur Längsachse des Ladungsträgers notwendig, die nur
einen Bruchteil der sonst zum Anheben des Ladungsträ-
gers benötigten Verladekraft ausmacht. Um eine unge-
wollte Bewegung des Ladungsträgers auf der Ladefläche
des Fahrzeuges während des Transports zu vermeiden,
ist dieser in seiner Transportstellung über eine Arretier-
einrichtung an der Ladefläche des Fahrzeuges gesichert.
Als Rolle ist im Sinne der Erfindung jede beliebige Kör-
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perform anzusehen, wie z.B. eine Kugel oder eine Tonne,
mit der sich die Umladebewegung des Ladungsträgers
vornehmen lässt.
[0009] Vorliegend ist der Ladungsträger mit seinen
Ausmaßen an die Abmessungen des Fahrzeuges, vor-
zugsweise an dessen als Auflagerfläche ausgebildete
Ladefläche angepasst. Der Ladungsträger ist bevorzugt
mit seiner Bodenplatte und der den Laderaum oberhalb
der Bodenplatte begrenzten Abdeckung im Wesentli-
chen bis an die maximal zulässige Gesamtabmessungen
des Fahrzeuges angepasst, wie z.B. dessen Gesamtlän-
ge, dessen Gesamtbreite oder dessen Gesamthöhe. Da-
bei sind jedoch nicht die lichten oder freien Innenabmes-
sungen des Laderaumes der als Pritschen-, Kasten-oder
Kofferaufbau ausgebildeten Ladefläche gemeint.
[0010] Im Rahmen der Erfindung sind unter der Be-
grifflichkeit "Fahrzeug" zum einen Schienenund Straßen-
fahrzeuge zu verstehen. Zum anderen werden durch den
Begriff "Fahrzeug" sowohl selbstfahrende Kraftfahrzeu-
ge mit eigener Ladefläche für einen darauf anordbaren,
erfindungsgemäßen Ladungsträger als auch Fahrzeuge
ohne eigenen Antrieb, wie z.B. Güterwagen für den
Schienenverkehr oder Anhänger einschließlich Sat-
telauflieger für den Straßenverkehr definiert.
[0011] Vorzugsweise sind die Rollen auf der Untersei-
te der Bodenplatte in Aufnahmen angeordnet, sodass
die Rollen nur bereichsweise an der Unterseite der Bo-
denplatte vorstehen. Durch das bereichsweise Einlassen
der Rollen in die Bodenplattenunterseite ist eine kon-
struktiv vorteilhafte und zugleich feste Halterung der Rol-
len an der Bodenplatte umgesetzt. Damit ist eine sichere
Krafteinleitung der beispielsweise mehrere Tonnen auf-
weisenden Masse des Ladungsträgers auf die Ladeflä-
che gewährleistet.
[0012] Bevorzugt sind an der Unterseite der Boden-
platte mehrere Reihen von nebeneinander angeordne-
ten Rollen vorgesehen, wobei jede Rollen-Reihe sich pa-
rallel zu den Längsseiten des Ladungsträgers erstreckt.
Durch die Ausbildung von mehreren, vorzugsweise vier
oder mehr Reihen von Rollen ist zum einen eine vorteil-
hafte Verteilung der Masse des Ladungsträgers auf einer
jeweiligen Ladungsfläche gewährleistet. Zum anderen
lässt sich mithilfe einer bestimmten Mindestanzahl von
Rollen-Reihen der Spalt zwischen zwei vorzugsweise
parallel zueinander ausgerichteten Ladeflächen zweier
Fahrzeuge oder zwischen einer Ladefläche eines Fahr-
zeuges und einer dazu benachbarten Laderampe auf
vorteilhafte Weise überfahren. Somit ist die Schiebebe-
weglichkeit des Ladungsträgers quer zur seiner Längs-
achse oberhalb der Ladefläche des Fahrzeuges oder der
Abstellfläche der Laderampe sichergestellt.
[0013] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die Rollen vorzugsweise als zylindrische
Wälzkörper ausgebildet sind, deren Rotationsachsen pa-
rallel zu den Längsseiten des Ladungsträgers verlaufen.
Die Verwendung von zylindrischen Wälzkörpern stellt ei-
ne konstruktiv einfache Möglichkeit zur Umsetzung einer
quer zur Längsrichtung des Ladungsträgers ausgerich-

teten Verladebewegung dar. Durch die zylindrischen
Wälzkörper und der gezielten Ausrichtung deren Rotati-
onsachsen parallel zu den Längsseiten des Ladungsträ-
gers ist die bevorzugte Verladebewegung quer zur
Längsrichtung des Ladungsträgers auf einfache Weise
bewirkt. Vorzugsweise sind die zylindrisch ausgebildeten
Wälzkörper jeweils stirnseitig über Drehlager aufgenom-
men, die in der Bodenplatte des Ladungsträgers ange-
ordnet sind. Zur Aufnahme in den Drehlagern weist jeder
Wälzkörper bevorzugt an seinen Stirnseiten zapfenartige
Dorne auf, die in den Drehlagern gehalten sind. Die
Drehlager sind vorzugsweise als Gleit- oder Wälzlager
ausgebildet. Alternativ weisen die Rollen eine Kugel-
oder auch Tonnenform auf.
[0014] Bevorzugt sind einzelne Rollen mit einer An-
triebseinheit gekoppelt, sodass die Verladebewegung
quer zur Längsrichtung des Ladungsträgers vom La-
dungsträger selbst umgesetzt bzw. vorgenommen wird.
Damit ist erreicht, dass ein zu verladender bzw. umzu-
setzender Ladungsträger eigenständig die benötigte
Verladebewegung ausführt. Demzufolge kann der Ver-
ladevorgang vorzugsweise unabhängig von den jeweils
vorliegenden örtlichen Gegebenheiten des Bahnhofs
oder des Umschlagplatzes erfolgen. Bevorzugt sind je-
weils mehrere Rollen an der Unterseite der Bodenplatte
mit einer Antriebseinheit gekoppelt, um die benötigte An-
triebskraft gleichmäßig auf mehrere Rollen und auf meh-
rere Bereiche an der Unterseite des Ladungsträgers zu
verteilen. Um die Energieversorgung der Antriebseinhei-
ten des Ladungsträgers gewährleisten zu können, sieht
eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung eine
Energieversorgung durch das Fahrzeug vor. Gemäß ei-
nem alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
ein direkt am Ladungsträger angeordneten Energiespei-
cher vorgesehen.
[0015] Eine alternative Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass die Bodenplatte mit einer Rastauf-
nahme für ein mit der Rastaufnahme koppelbares Ras-
telement einer Verladeeinrichtung eines Fahrzeuges
oder einer Laderampe ausgerüstet ist. Anstelle eines die
Verladebewegung selbst umsetzenden Ladungsträgers
weist eine alternative Ausführungsform eine oder meh-
rere Rastaufnahmen auf, mit denen jeweils ein bewegli-
ches Rastelement in Eingriff bringbar ist. Das Rastele-
ment der Verladeeinrichtung greift dabei insbesondere
formschlüssig in die Rastaufnahme der Bodenplatte ein.
Bevorzugt weist die Rastaufnahme wenigstens eine et-
wa parallel zur Flächennormalen der quer zur Längsrich-
tung des Ladungsträgers wirkenden Verladekraft ausge-
richtete Kraftangriffsfläche auf.
[0016] Eine andere Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, dass die Abdeckung eine oder mehrere verfor-
mungssteife Seitenwände und eine Deckenplatte
und/oder ein auf der Bodenplatte befestigbares Planen-
verdeck aufweist. Mithilfe verformungssteifer Seiten-
wände und einer verformungssteifen Deckenplatte lässt
sich die Verwindungssteifigkeit des Ladungsträgers auf
vorteilhafte Weise verbessern. Der Ladungsträger ist be-
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vorzugt aus Aluminiumprofilen mit einem Querschnitt in
einem Bereich zwischen 40 und 60 mm Höhe, vorzugs-
weise mit einem Querschnitt von 50 mm Höhe ausgebil-
det. Speziell bei Waren und Gütern, die im Vergleich zum
Ladungsträger eine relativ hohe Gesamtmasse aufwei-
sen, ist mit der verformungssteifen Ausbildung der Ab-
deckung ein sicherer Transport der Waren und Güter und
ein vorteilhafter Umladevorgang gewährleistet. Alterna-
tiv ist vorzugsweise, in Abhängigkeit von den mit dem
Ladungsträger zu transportierenden Waren und Gütern,
die Abdeckung oberhalb der Bodenplatte durch ein an
der Bodenplatte befestigbares Planenverdeck ausgebil-
det.
[0017] Die Erfindung löst die ihr zugrunde liegende
Aufgabe gemäß einen weiteren Aspekt durch Angabe
eines Fahrzeuges, insbesondere eines Schienen- oder
Straßenfahrzeugs, zum Transport eines Ladungsträgers
gemäß einem der vorstehend bevorzugten Ausführungs-
formen mit einer Ladefläche zur Aufnahme eines La-
dungsträgers, wobei die Ladefläche als im Wesentlichen
ebene Auflagerfläche ausgebildet ist, wobei die Ladeflä-
che zur Übernahme oder Übergabe des Ladungsträgers
entlang einer ihrer Längsseiten und einer Verladebewe-
gung des Ladungsträgers quer zur Längsachse des
Fahrzeuges eingerichtet ist. Mithilfe eines derartig erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Fahrzeugs kann ein mit Rol-
len auf der Unterseite der Bodenplatte ausgerüsteter La-
dungsträger vorteilhaft einfach über die Längsseite des
Fahrzeuges umgeladen bzw. umgesetzt werden. Die La-
defläche ist bevorzugt als ebene Auflagerfläche ausge-
bildet, wodurch der Ladungsträger bevorzugt über beide
Längsseiten der Ladefläche be- und entladen werden
kann. Auf den Einsatz eines Verladekrans, der den La-
dungsträger von der Ladefläche des Fahrzeuges herun-
terhebt, kann somit auf vorteilhafte Weise verzichtet wer-
den. Um den Ladungsträger während des Transports auf
der Ladefläche zu sichern, weist die Ladefläche eine den
Ladungsträger in seiner Transportstellung oberhalb der
Ladefläche verriegelnde Arretiereinrichtung auf. Die Ar-
retiereinrichtung weist vorzugsweise Verriegelungsele-
mente auf, die beispielsweise kraft- oder auch form-
schlüssig mit vorzugsweise an der Unterseite der Boden-
platte ausgebildeten Aufnahmen korrespondieren.
[0018] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass der Ladefläche eine mit dem Ladungsträ-
ger koppelbare Verladeeinrichtung zum Ziehen und/oder
Schieben der Ladungsträger quer zur Fahrzeuglängs-
achse zugeordnet ist. Über die erfindungsgemäß ausge-
bildete Einrichtung ist eine zwangsbewegte Übergabe
bzw. Übernahme des Ladungsträgers von einer Ladeflä-
che von z.B. einem Schienenfahrzeug auf eine dazu be-
nachbart angeordnete Ladefläche eines Straßenfahr-
zeuges oder auf die Aufstellfläche einer eine parallel zu
dem Schienenstrang ausgerichtete Laderampe möglich.
Die Einrichtung zum Ziehen und/oder Schieben des La-
dungsträgers ist vorzugsweise dazu eingerichtet, kraft-
und/oder formschlüssig mit dem Ladungsträger gekop-
pelt zu werden. Die Einrichtung weist vorzugsweise ein

Antriebsmittel auf, welches den Ladungsträger jeweils
ziehend oder schiebend aus seiner Transportstellung in
einer horizontal ausgerichteten Ebene quer zur Längs-
achse des Fahrzeuges bewegt und dabei den Ladungs-
träger von einer Ladefläche auf die dazu benachbarte
Lade- oder Aufstellfläche verschiebt.
[0019] Ferner ist die Ladefläche höhenverstellbar aus-
gebildet, wodurch eine vorteilhafte Anpassung des Hö-
henniveaus der Oberseite der Fahrzeug-Ladefläche an
die Ladeflächenhöhe eines benachbart angeordneten
Fahrzeuges oder an die Höhe der Aufstellfläche der La-
derampe möglich ist. Die zur Höhenverstellung bevor-
zugt eingesetzte Hubeinrichtung ist vorzugsweise dazu
ausgelegt bzw. eingerichtet, die Ladefläche mit oder oh-
ne darauf angeordnetem Ladungsträger in der Höhe zu
verstellen. Mit Hilfe der Hubeinrichtung wird vorzugswei-
se die Ladefläche relativ zum Unterbau des Fahrzeuges
angehoben. Gemäß einer alternativen Ausführungsform
wird der gesamte Unterbau an dem die Ladefläche fest
angeordnet ist, über die Hubeinrichtung in seiner Höhe
verändert.
[0020] Eine andere Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, dass der Ladefläche des Fahrzeugs ein oder meh-
rere Stützelemente zum seitlichen Abstützen während
des Verladevorgangs zugeordnet sind. Der sich hieraus
ergebende Vorteil ist darin zu sehen, dass die Stützele-
mente eine Verbindung mit dem Boden herstellen, wo-
durch eine Krafteinleitung in den Untergrund zu beiden
Seiten des Fahrzeuges gewährleistet ist. Hierdurch kön-
nen Kippmomente speziell beim Umladen bzw. Umset-
zen der Ladungsträger von einer Ladefläche eines Fahr-
zeuges auf die Lade- oder Aufstellfläche des benachbart
dazu angeordneten Fahrzeuges oder der Laderampe
aufgefangen werden. Durch die Stützelemente ist zudem
sichergestellt, dass ein mit einer Hubeinrichtung zuvor
eingestelltes Höhenniveau der Ladefläche bevorzugt un-
verändert beibehalten wird. Bevorzugt sind die Stützele-
mente Teil der Hubeinrichtung, mit denen die Höhe der
Ladefläche verändert und gleichzeitig auch die Stütz-
funktion der Ladefläche während des Umladens bzw.
Umsetzens des Ladungsträgers sichergestellt ist. Bevor-
zugt sind die Stützelemente als beispielsweise schwenk-
bare Stützfüße an der Ladefläche des Schienenfahrzeu-
ges ausgebildet. Die beispielsweise als Stützfüße aus-
gebildeten Stützmittel können zum Beispiel zwischen ei-
ner Transportstellung und einer Verladestellung hin und
her geschwenkt werden, wobei die Stützelemente in der
Transportstellung eine vornehmlich horizontale Ausrich-
tung und in der Verladestellung eine vorzugsweise ver-
tikale Ausrichtung aufweisen. Zudem ist durch die feste
Zuordnung der Stützelemente zu einer Ladefläche auf
vorteilhafte Weise gewährleistet, dass die Stützelemente
stets mit dem Fahrzeug mitgeführt werden und somit an
jedem beliebigen Verladeort, wie z.B. einem Bahnhof
oder Umschlagplatz verfügbar sind.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das erfindungsgemäße Fahrzeug einen
Positionsfinder mit einer Sende- und Empfangseinheit
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auf, der eingerichtet ist, die Anwesenheit eines mit der
Sende- und Empfangseinheit kommunizierenden Re-
flektors zu erfassen. Der Reflektor wird vorzugsweise am
Unterbau eines Schienenfahrzeuges oder Sockelele-
ments einer Verladerampe angeordnet, besonders be-
vorzugt auf einem vorbestimmten, kalibrierten Höhenni-
veau. Mit dem Positionsfinder ist es möglich die Vorder-
kanten der Ladeflächen zweier Fahrzeuge in Fahr-
zeuglängsrichtung bevorzugt unmittelbar zueinander
auszurichten.
[0022] Weiter vorzugsweise weist das Fahrzeug eine
Einrichtung zur Abstandserfassung auf, welche zur Ab-
standsbestimmung der Längsseite der Ladefläche zu ei-
nem im Wesentlichen parallel auszurichtenden Objekt,
vorzugsweise einer Ladekante eines zweiten Fahrzeu-
ges oder einer Laderampe, eingerichtet ist. Die Ab-
standssensoren dienen dem Zweck beispielsweise ein
frei bewegliches Fahrzeug, wie z.B. ein Straßenfahr-
zeug, mit seiner Ladekante vorzugsweise parallel zur La-
dekante eines Schienenfahrzeuges auszurichten. So-
wohl mit dem Positionsfinder als auch mit der Einrichtung
zur Abstandserfassung soll eine genaue Übergabe eines
umzuladenden bzw. umzusetzenden Ladungsträgers
von einer Ladefläche eines Fahrzeuges auf die Ladeflä-
che eines benachbarten Fahrzeuges oder der Aufstell-
fläche einer Laderampe sichergestellt werden.
[0023] Der Positionsfinder mit seiner Sende- und Emp-
fangseinheit sowie die Einrichtung zur Abstandserfas-
sung sind bevorzugt mit einer Steuereinheit signalüber-
tragend verbunden, welche die übermittelten Daten er-
fasst, verarbeitet und an eine Ausgabeeinrichtung über-
mittelt.
[0024] Eine andere Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, dass das Fahrzeug als frei beweglich straßengebun-
denes Verladefahrzeug ausgebildet ist und zwei oder
mehr lenkbare Antriebseinheiten aufweist. Die Ausbil-
dung des Fahrzeuges als Verladefahrzeug stellt eine
konstruktiv vorteilhafte Möglichkeit dar, um das Fahr-
zeug beispielsweise als frei bewegliche Übernah-
me-/Übergabestation zu nutzen, mithilfe der die Flexibi-
lität beim Ausrichten des Verladefahrzeuges zu einer La-
defläche beispielsweise eines Schienenfahrzeuges oder
einer Laderampe deutlich gesteigert ist. Das Verlade-
fahrzeug trägt vorzugsweise seine Ladefläche für den
Ladungsträger auf einem von den wenigstens zwei An-
triebseinheiten getragenen Fahrgestell.
[0025] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Lo-
gistiksystem zur Übergabe eines Ladungsträgers zu ei-
nem Fahrzeug und/oder zur Übernahme des Ladungs-
trägers von dem Fahrzeug, mit mindestens einem La-
dungsträger nach einer der vorgenannten bevorzugen
Ausführungsformen einem oder mehreren Fahrzeugen
nach einer der vorstehend erläuterten bevorzugten Aus-
führungsformen und/oder einer parallel zu einem Ver-
kehrsweg ausgerichteten Laderampe zum Übernehmen
des Ladungsträgers von einem Fahrzeug und zum Über-
geben des Ladungsträgers an ein Fahrzeug, mit einer
Aufnahme für den Ladungsträger, wobei die Laderampe

eingerichtet ist, den Ladungsträger über ihre parallel zum
Verkehrsweg ausgerichtete Längsseite umzuladen.
[0026] Oben genannte Verkehrswege, entlang denen
über wenigstens einen Teilabschnitt des Verkehrsweges
eine Laderampe angeordnet ist, sind im Rahmen der Er-
findung vorzugsweise im Bereich eines Bahnhofs oder
eines Umschlagplatzes verlaufende Schienenstränge
für Schienenfahrzeuge und/oder Ladestraßen für Stra-
ßenfahrzeuge. Ein schienengebundener Verkehrsweg,
zu dem eine Laderampe bevorzugt parallel ausgerichtet
ist, ist vorzugsweise ein Abschnitt einer durch den Bahn-
hofsbereich/Umschlagsplatz führenden Transportstre-
cke für den Schienenverkehr. Als Längsseite einer La-
derampe ist die Ladekante der Laderampe bezeichnet,
die parallel zum Schienenstrang oder einer Ladestraße
verläuft und über die der erfindungsgemäße Ladungs-
träger bevorzugt in Querrichtung dazu während des Be-
und Entladens der Laderampe bewegt wird oder über die
der Ladungsträger selbstständig hinwegfährt.
[0027] Um den Ladungsträger von einer Ladefläche
eines dazu benachbart anordenbaren Fahrzeuges zu be-
wegen, ist nach einer Weiterbildung der Erfindung vor-
gesehen, dass die Laderampe eine mit dem Ladungs-
träger koppelbare Verladeeinrichtung zum Ziehen
und/oder Schieben der Ladungsträger quer zur Fahr-
zeuglängsachse aufweist. Darüber hinaus umfasst die
Laderampe einen Positionsfinder mit einer Sende- und
Empfangseinheit, der eingerichtet ist, die Anwesenheit
eines mit der Sende- und Empfangseinheit kommunizie-
renden Reflektors, welcher bevorzugt an einem Unter-
bau eines die Laderampe anfahrenden Fahrzeuges an-
geordnet ist, zu erfassen. Mit Hilfe des Positionsfinders
lässt sich das Fahrzeug in Längsrichtung zur Ladekante
der Laderampe positionsgenau ausrichten, wodurch das
Umladen bzw. Umsetzen eines Ladungsträgers von der
Ladefläche auf die Laderampe und in umgekehrter Rich-
tung auf vorteilhaft vereinfachte Weise erfolgen kann.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele und unter Bezugnahme
auf die beigefügten Figuren näher beschrieben. Hierbei
zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Ladungsträgers auf
die Unterseite seiner Bodenplatte;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines
Logistiksystems gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel der Erfindung vor
dem Umladevorgang;

Figur 3 eine schematische Darstellung des
Logistiksystems nach Figur 2 während
des Verladevorgangs;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines
Logistiksystems gemäß einem zwei-
ten erfindungsgemäßen Ausführungs-
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beispiel während des Umladevor-
gangs;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines
Logistiksystems gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung vor dem Umladevorgang;

Figur 6 eine Teilansicht des Logistiksystems
gemäß Figur 5 während des Umlade-
vorgangs; und

Figuren 7 - 12 schematische Darstellungen eines Lo-
gistiksystems gemäß eines vierten
Ausführungsbeispiels der Erfindung,
welche einen Umladevorgang von ei-
nem Schienenfahrzeug auf eine Lade-
rampe und von der Laderampe auf ei-
ne Straßenfahrzeug zeigen.

[0029] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
werden anhand mehrerer Ausführungsbeispiele exemp-
larisch erläutert. Sofern identische oder funktional ähn-
liche Elemente in den verschiedenen Ausführungsbei-
spielen zum Einsatz kommen, werden diese mit identi-
schen Bezugszeichen versehen, sofern dies als zweck-
mäßig erachtet wird. Einige Aspekte der Erfindung sind
nur in Bezug auf bestimmte Ausführungsbeispiele erläu-
tert, was vor dem Hintergrund einer knappen Erfindungs-
darstellung erfolgt. Es wird ausdrücklich betont, dass die
verschiedenen bevorzugten Ausführungsformen der Er-
findung auch im Zusammenhang mit den jeweils übrigen
Ausführungsbeispielen kombiniert werden können, so-
fern sie sich nicht technisch ausschließen. Unter Berück-
sichtigung dieses Umstandes ist die folgende Figuren-
beschreibung zu lesen.
[0030] Im Zentrum der nachfolgenden Ausführungs-
beispiele steht vornehmlich der Ladungsträger 1, der bei-
spielhaft mit den in den Figuren 2 bis 12 abgebildeten
Schienen- und/oder Straßenfahrzeugen transportiert
und zwischen diesen umgeladen wird. Die in den Figuren
2 bis 12 gezeigten Ausführungsbeispiele der Logistiksys-
teme stellen dabei exemplarische Möglichkeiten für den
Umladevorgang des erfindungsgemäßen Ladungsträ-
gers 1 zwischen den abgebildeten Fahrzeugen dar. Die
in den Figuren 2 bis 12 dargestellten Schienen- und/oder
Straßenfahrzeuge sind untereinander kombinierbar, wo-
durch weitere, nicht gezeigte Ausführungsformen von
Logistiksystemen ausgebildet werden können.
[0031] In Figur 1 ist ein beispielhaft als Wechselkoffer
ausgebildeter Ladungsträger 1 gezeigt, der eine Boden-
platte 3 zur Aufnahme von zu transportierenden Waren
und Gütern und eine Abdeckung 5 zur Seiten- und Hö-
henbegrenzung des Laderaumes auf der Bodenplatte 3
aufweist. Die hier beispielhaft dargestellte Abdeckung 5
weist mehrere verformungssteife Seitenwände 7, 7’ und
eine verformungssteife Deckenplatte 9 (Figur 2) auf. Der
Ladungsträger 1 weist auf der Unterseite 11 der Boden-

platte 3 eine Vielzahl von Rollen 13, 13’, 13" auf, wobei
die Rollen 13, 13’, 13" für eine quer zur Längsrichtung
des Ladungsträgers ausgerichtete Verladebewegung
eingerichtet sind. Wie der Figur 1 ferner zu entnehmen,
sind die Rollen 13, 13’, 13" in nicht näher dargestellten
Aufnahmen an der Unterseite 11 der Bodenplatte 3 ein-
gelassen, so dass jede Rolle 13, 13’, 13" nur bereichs-
weise aus der Bodenplatte 3 hervorsteht. Die Rollen 13,
13’, 13", welche als zylindrische Wälzkörper ausgebildet
sind, bilden an der Unterseite der Bodenplatte mehrere
Reihen 15, 15’, 15" aus, wobei jede Reihe sich parallel
zu den Längsseiten 17, 17’ des Ladungsträgers er-
streckt. Darüber hinaus sind die Rollen 13, 13’, 13" einer
Reihe jeweils in geringem Abstand zueinander angeord-
net, wodurch jede Reihe 15, 15’, 15" eine entsprechend
große Anzahl an Rollen an der Unterseite des erfin-
dungsgemäßen Ladungsträgers 1 umfasst. Damit ist ei-
ne gleichmäßige Verteilung der Masse des Ladungsträ-
gers über die Vielzahl an Rollen 13, 13’, 13" auf der La-
defläche 29, 29’ (Figur2) eines jeweiligen Fahrzeuges
bewirkt.
[0032] Die Figuren 2 und 3 zeigen ein Logistiksystem
21, das mehrere Schienenfahrzeuge 23, 25, 25’ aufweist,
die auf zwei parallel zueinander verlaufenden Schienen-
strängen 27, 27’ geführt sind. Die Schienenfahrzeuge
25, 25’ sind typische Güterwagen, die im Schienenver-
kehr zum Transport von Waren und Gütern über weite
Transportstrecken eingesetzt werden. Das dargestellte
Schienenfahrzeug 23 hat hier die Funktion einer Über-
nahme-/Übergabestation mit der ein übernommener La-
dungsträger 1 zwischenzeitlich gepuffert werden kann.
Die Schienenfahrzeuge 23, 25, 25’ weisen jeweils als im
Wesentlichen ebene Auflagerflächen ausgebildete La-
deflächen 29, 29’ auf, welche zur Übernahme über Über-
gabe des Ladungsträgers 1 entlang einer ihrer Längs-
seiten und einer Verladebewegung des Ladungsträgers
quer zur Längsachse des Schienenfahrzeuges 23, 25,
25’ eingerichtet sind.
[0033] Figur 2 zeigt das Logistiksystem 21 vor dem
Umladevorgang des Ladungsträgers 1 vom Schienen-
fahrzeug 25 auf das Schienenfahrzeug 23. Um eine si-
chere Übernahme bzw. Übergabe des Ladungsträgers
1 gewährleisten zu können, ist das Schienenfahrzeug 23
in seiner Position zum Schienenfahrzeug auszurichten
und gegebenenfalls die Höhe der Ladefläche 20 des
Schienenfahrzeugs 23 zur Ladefläche 29’ des Schienen-
fahrzeugs 25 anzupassen. Das Schienenfahrzeug 23
weist zu diesem Zweck einen nicht näher dargestellten
Positionsfinder mit einer Sende- und Empfangseinheit
auf, der eingerichtet ist, die Anwesenheit eines mit der
Sende- und Empfangseinheit kommunizierenden Re-
flektors, der beispielsweise am Unterbau des Schienen-
fahrzeuges 25 angeordnet ist, zu erfassen. Somit erfolgt
eine exakte Ausrichtung der Schienenfahrzeuge 23, 25
in Längsrichtung zueinander. Das Schienenfahrzeug 23
ist selbstfahrend ausgebildet, wodurch das Ausrichten
des Schienenfahrzeuges 23 zum Schienenfahrzeug 25
auf einfache Weise möglich ist. Für die Anpassung des
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Höhenniveaus beider Ladeflächen der Schienenfahr-
zeuge zueinander ist es vorgesehen, die Ladefläche 29
des Schienenfahrzeugs 23 höhenverstellbar auszubil-
den.
[0034] In Figur 3 wird der Übernahme- bzw. Überga-
bevorgang des Ladungsträgers 1 vom Schienenfahr-
zeug 25 auf das Schienenfahrzeug 23 dargestellt. Wie
zu erkennen, wird der sich aus Bodenplatte und Abde-
ckung 5 zusammensetzende Ladungsträger vollständig
vom Schienenfahrzeug 25 auf das Schienenfahrzeug 23
überführt. Die Übergabe erfolgt beispielsweise durch das
eigenständige Verfahren des Ladungsträgers 1, der mit
einer separaten Antriebseinheit ausgerüstet ist. Alterna-
tiv ist vorgesehen, dass das Schienenfahrzeug 23 eine
mit dem Ladungsträger 1 koppelbare, nicht näher dar-
gestellte Verladeeinrichtung zum Ziehen und/oder
Schieben des Ladungsträgers quer zur Fahrzeuglängs-
achse aufweist.
[0035] In Figur 4 ist ein Logistiksystem 41 gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt.
Das Logistiksystem 41 ist dahingehend erweitert, dass
es zusätzlich zu dem in den Figuren 2 und 3 gezeigten
Logistiksystem 21 mit seinen Schienensträngen 27, 27’
eine Ladestraße 43 für ein Straßenfahrzeug 45 umfasst.
Das Logistiksystem 41 ermöglicht somit zusätzlich eine
Übergabe vom Schienenfahrzeug 23, welches als Über-
nahme-/Übergabestation ausgebildet ist, auf das Stra-
ßenfahrzeug 45, dessen Ladefläche 47 ebenfalls als im
Wesentlichen ebene Auflagerfläche ausgebildet. Damit
ist das Straßenfahrzeug 45 zur Übernahme oder Über-
gabe des Ladungsträgers 1 entlang einer der Längssei-
ten und einer Verladebewegung des Ladungsträgers
quer zu seiner Fahrzeuglängsachse eingerichtet. Die La-
defläche 47 des Straßenfahrzeugs 45 ist höhenverstell-
bar. Neben einem Positionsfinder mit einer Sende- und
Empfangseinheit für eine Ausrichtung der Ladeflächen
in Fahrzeuglängsachse ist das Straßenfahrzeug 43 mit
einer Einrichtung zur Abstandserfassung ausgerüstet,
welche zur Abstandsbestimmung der Längsseite der La-
defläche 47 zu der im Wesentlichen parallel auszurich-
tenden Ladekante der Ladefläche 29 des Schienenfahr-
zeuges 23 eingerichtet ist. Nach erfolgter Übergabe des
Ladungsträgers1 an das Straßenfahrzeug 45 kann auf
die Ladefläche des Schienenfahrzeuges 23 der nächste
Ladungsträger umgeladen werden.
[0036] Der in den Figuren 2 bis 4 gezeigte Verladevor-
gang vom Schienenfahrzeug 25 in Richtung des Stra-
ßenfahrzeuges 45 ist auch in umgekehrter Richtung vom
Straßenfahrzeug 45 zum Schienenfahrzeug 25 umsetz-
bar.
[0037] Die Figuren 5 und 6 zeigen ein Logistiksystem
61 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, wobei hier eine direkte Übergabe bzw. Übernahme
eines Ladungsträgers 1 von einem als Güterwagen im
Schienenverkehr eingesetzten Schienenfahrzeug 25 auf
ein Straßenfahrzeug vorgenommen wird. Das Logistik-
system 61 weist neben dem Schienenstrang 63 für die
Schienenfahrzeuge 25, 25’ eine Ladestraße 65 für das

unmittelbar neben dem Schienenfahrzeug 25 in Position
zu bringende Straßenfahrzeug 45 auf. Wie Figur 5 dar-
stellt, ist das Straßenfahrzeug 45 vor dem Umladen des
Ladungsträgers in einem vorbestimmten Mindestab-
stand und parallel zum Schienenfahrzeug 25 auszurich-
ten. Das genaue Ausrichten erfolgt beispielsweise in-
dem, das Straßenfahrzeug 45 auf der Ladestraße 65 mit
Hilfe des Positionsfinders in Längsrichtung zum Schie-
nenfahrzeug 25 und die Ladefläche 47 des Straßenfahr-
zeuges mittels der Einrichtung zur Abstandserfassung
parallel zur Ladekante der Ladefläche 29’ des Schienen-
fahrzeuges 25 ausgerichtet wird. Des Weiteren erfolgt
eine Höhenverstellung der Ladefläche 47, so dass die
Ladeflächen 47 und 29’ auf einem Höhenniveau ange-
ordnet sind. Nach erfolgter Ausrichtung kann dann wie
in Figur 6 gezeigt, der Umladevorgang vom Schienen-
fahrzeug 25 auf das Straßenfahrzeug 45 durchgeführt
werden. Um den Ladungsträger 1 von der Ladefläche
29’ des Schienenfahrzeuges 25 zu bewegen, weist das
Straßenfahrzeug 45 beispielsweise eine mit dem La-
dungsträger 1 koppelbare Verladeeinrichtung zum Zie-
hen und/oder Schieben der Ladungsträger quer zur Fahr-
zeuglängsachse auf. Alternativ kann der Ladungsträger
1 mit einer eigenen Antriebseinheit ausgerüstet sein, so
dass dieser nach seiner Aktivierung selbstständig vom
Schienenfahrzeug 25 auf die Ladefläche des Straßen-
fahrzeuges überfährt. Das Logistiksystem 61 kann auch
in umgekehrter Richtung betrieben werden, so dass ein
Ladungsträger 1 von der Ladefläche 47 des Straßenfahr-
zeugs 45 auf die Ladefläche 29’ des Schienenfahrzeugs
25 umgeladen wird.
[0038] In Figur 7 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes Logistiksystemes 81 gezeigt, das einen Schienen-
strang 83 aufweist und eine parallel dazu verlaufende
Laderampe 85 als Puffer- und/oder Umschlagplatz um-
fasst. Das Logistiksystem 81 umfasst weiterhin mehrere
Schienenfahrzeuge 25, 25’, die jeweils mit einem La-
dungsträger 1 beladen sind. Die Figur 7 zeigt das Logis-
tiksystem 81 vor dem Umladevorgang des Ladungsträ-
gers 1 von dem als Güterwagen ausgebildeten Schie-
nenfahrzeug 25 auf die Laderampe 85. Grundsätzlich
sind der Schienenstrang und eine die Oberseite der La-
derampe ausbildende Abstellfläche 87 derart zueinander
ausgerichtet, dass die Ladefläche 29’ des Schienenfahr-
zeuges 25 auf Höhe der Abstellfläche 87 angeordnet ist.
Somit ist eine Anpassung der Ladefläche 29’ des Schie-
nenfahrzeuges 25 zur Abstellfläche 87 der Laderampe
85 nur in wenigen Ausnahmen notwendig. Für eine si-
chere Übernahme bzw. Übergabe des Ladungsträgers
1 vom Schienenfahrzeug 25 an die Laderampe 85 erfolgt
zumindest eine Ausrichtung des Schienenfahrzeuges in
Längsrichtung zur Laderampe, was mithilfe der in den
oben angeführten Ausführungsbeispielen umfassend
beschriebenen Positionsfindern vorgenommen wird.
[0039] Nach dem Ausrichten erfolgt, wie den Figuren
8 und 9 zu entnehmen, die Übergabe des Ladungsträ-
gers 1 auf die Abstellfläche 87 der Laderampe 85. Die
Übergabe bzw. das Umladen des Ladungsträgers 1 wird
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vorzugsweise mithilfe einer am Schienenfahrzeug 25 an-
geordneten, nicht näher dargestellten Einrichtung zum
Ziehen und/oder Schieben des Ladungsträgers quer zur
Fahrzeuglängsachse durchgeführt. Alternativ ist es mög-
lich, dass der Ladungsträger 1 selbstfahrend ausgebildet
ist und der Umladevorgang über die an der Unterseite
des Ladungsträgers 1 angeordneten Rollelemente um-
gesetzt ist. Der Ladungsträger 1 wird während des Be-
und Entladens quer über die Längsseiten der Ladefläche
29’ des Schienenfahrzeuges 25 und die Längsseite der
Laderampe 85 bewegt oder fährt darüber hinweg. Als
Längsseite einer Laderampe ist die Ladekante der La-
derampe bezeichnet, die parallel zum Schienenstrang
83 oder einer Ladestraße 89 (Figur 10) verläuft. Nach
dem Abstellen des Ladungsträgers 1, wie in Figur 9 ge-
zeigt, können die Schienenfahrzeuge nunmehr den
Bahnhof bzw. den Umschlagplatz verlassen. Der auf der
Laderampe 85 abgestellte Ladungsträger 1 kann nun-
mehr von einem anderen auf dem Schienenstrang 83
bewegten Schienenfahrzeug übernommen und weiter-
transportiert werden.
[0040] Das Logistiksystem 81 weist, wie in Figur 10
dargestellt, in einer Ausführung zusätzlich zu dem Schie-
nenstrang 83 und der parallel dazu ausgerichteten La-
derampe 85 auf der zum Schienenstrang 83 gegenüber-
liegend angeordneten Seite der Laderampe eine Lade-
straße 89 auf. Wie Figur 10 verdeutlicht, ist auf der La-
destraße 89 ein Straßenfahrzeug 45 derart zur Laderam-
pe 85 ausgerichtet, dass dessen Ladefläche auf einem
Höhenniveau zur Abstellfläche 87 der Laderampe aus-
gerichtet ist. Die Anpassung der Höhe wird mit einer fahr-
zeugseitigen Hubeinrichtung vorgenommen. Des Weite-
ren ist die Längsseite des eine Zugmaschine 49 und ei-
nen Sattelauflieger 51 aufweisenden Fahrzeuges mithil-
fe einer Einrichtung zur Abstandserfassung parallel zur
Ladekante der Laderampe und wiederum über einen Po-
sitionsfinder exakt in Längsrichtung zum Ladungsträger
1 auf der Laderampe 85 ausgerichtet. Damit ist eine si-
chere Übernahme bzw. Übergabe von der Laderampe
85 auf das Straßenfahrzeug 45 gewährleistet.
[0041] Der Umladevorgang, wie die Figuren 11 und 12
verdeutlichen, wird wie vorstehend beschrieben mit einer
Verladeeinrichtung zum Ziehen und Schieben des La-
dungsträgers vorgenommen, die am Sattelauflieger 51
des Straßenfahrzeuges 45 angeordnet ist, oder ist durch
das selbsttätige Verfahren des Ladungsträgers 1 er-
reicht. Nach dem Umladen des Ladungsträgers 1 von
der Laderampe 85 auf das Straßenfahrzeug 45 kann der
Ladungsträger 1 nunmehr an seinen im Nahbereich des
Logistiksystems 81 liegenden Bestimmungsort transpor-
tiert werden.

Patentansprüche

1. Ladungsträger, insbesondere Wechselkoffer oder
Wechselpritsche, zur Übergabe und/oder zur Über-
nahme zwischen zwei Fahrzeugen (23, 25, 25’, 45)

oder einem Fahrzeug (23, 25, 25’, 45) und einer La-
derampe, welcher mit seinen Ausmaßen im Wesent-
lichen an die Abmessungen des Fahrzeuges (23,
25, 25’, 45) angepasst ist, mit einer Bodenplatte (3),
zur Aufnahme von zu transportierenden Waren und
Gütern, wobei die Bodenplatte (3) auf einer Ladeflä-
che (29, 29’, 47) des Fahrzeuges (23, 25, 25’, 45)
arretierbar ist, und
einer Abdeckung (5) zur Seiten- und Höhenbegren-
zung des Laderaumes auf der Bodenplatte (3),
dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenplatte
(3) auf ihrer Unterseite (11) eine Vielzahl von Rollen
(13, 13’, 13") aufweist, wobei die Rollen für eine quer
zur Längsrichtung des Ladungsträgers (1) ausge-
richtete Verladebewegung ausgebildet sind.

2. Ladungsträger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rollen (13, 13’,
13") auf der Unterseite (11) der Bodenplatte (3) in
Aufnahmen angeordnet sind.

3. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Unterseite
(11) der Bodenplatte (3) mehrere Reihen (15, 15’,
15") von nebeneinander angeordneten Rollen (13,
13’, 13") vorgesehen sind, wobei jede Reihe sich
parallel zu den Längsseiten (17, 17’) des Ladungs-
trägers erstreckt.

4. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rollen (13, 13’,
13") als zylindrische Wälzkörper ausgebildet sind,
deren Rotationsachsen parallel zu den Längsseiten
des Ladungsträgers verlaufen.

5. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Rollen
(13, 13’, 13") mit einer Antriebseinheit gekoppelt
sind.

6. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenplatte
(3) eine Rastaufnahme für ein mit der Rastaufnahme
koppelbares Rastelement einer Verladeeinrichtung
eines Fahrzeuges (23, 25, 25’, 45) oder einer Lade-
rampe aufweist

7. Ladungsträger nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (5)
eine oder mehrere verformungssteife Seitenwände
(7, 7’) und eine Deckenplatte (9) und/oder ein auf
der Bodenplatte (3) befestigbares Planenverdeck
aufweist.

8. Fahrzeug, insbesondere Schienen- oder Straßen-
fahrzeug, zum Transport eines Ladungsträgers nach
einem der Ansprüche 1 bis 7, mit
einer Ladefläche zur Aufnahme eines Ladungsträ-
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gers,
wobei die Ladefläche (29, 29’, 47) als im Wesentli-
chen ebene Auflagerfläche ausgebildet ist, wobei die
Ladefläche (29, 29’, 47) zur Übernahme oder Über-
gabe des Ladungsträgers (1) entlang einer ihrer
Längsseiten und einer Verladebewegung des La-
dungsträgers (1) quer zur Längsachse des Fahrzeu-
ges (23, 25, 25’, 45) eingerichtet ist.

9. Fahrzeug nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ladefläche
(29, 29’, 47) eine mit dem Ladungsträger koppelbare
Verladeeinrichtung zum Ziehen und/oder Schieben
der Ladungsträger quer zur Fahrzeuglängsachse
zugeordnet ist.

10. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 8 und 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ladefläche
(29, 29’, 47) höhenverstellbar ist.

11. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ladefläche
(29, 29’, 47) ein oder mehrere Stützelemente zum
seitlichen Abstützen während des Verladevorgan-
ges zugeordnet sind.

12. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
gekennzeichnet durch einen Positionsfinder mit ei-
ner Sende- und Empfangseinheit, der eingerichtet
ist, die Anwesenheit eines mit der Sende- und Emp-
fangseinheit kommunizierenden Reflektors zu erfas-
sen.

13. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur Ab-
standserfassung, welche zur Abstandsbestimmung
der Längsseite der Ladefläche (29, 29’, 47) zu einem
im Wesentlichen parallel auszurichtenden Objekt,
vorzugsweise einer Ladekante eines zweiten Fahr-
zeuges (23, 25, 25’, 45) oder einer Laderampe, ein-
gerichtet ist.

14. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass es als frei beweg-
liches straßengebundenes Verladefahrzeug ausge-
bildet ist und zwei oder mehr lenkbare Antriebsein-
heiten aufweist.

15. Logistiksystem zur Übergabe eines Ladungsträgers
zu einem Fahrzeug und/oder zur Übernahme des
Ladungsträgers von dem Fahrzeug,
mit mindestens einem Ladungsträger (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7,
einem oder mehreren Fahrzeugen (23, 25, 25’, 45)
nach einem der Ansprüche 8 bis 14, und/oder
einer parallel zu einem Verkehrsweg ausgerichteten
Laderampe zum Übernehmen des Ladungsträgers
von einem Fahrzeug (23, 25, 25’, 45) und zum Über-

geben des Ladungsträgers an ein Fahrzeug (23, 25,
25’, 45), mit einer Aufnahme für den Ladungsträger
(1), wobei die Laderampe eingerichtet ist, den La-
dungsträger (1) über eine ihrer Längsseiten umzu-
laden.

16. Logistiksystem nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Laderampe ei-
ne mit dem Ladungsträger koppelbare Verladeein-
richtung zum Ziehen und/oder Schieben der La-
dungsträger quer zur Fahrzeuglängsachse aufweist.

17. Logistiksystem nach einem der Ansprüche 15 und
16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Laderampe ei-
nen Positionsfinder mit einer Sende- und Empfangs-
einheit umfasst, der eingerichtet ist, die Anwesenheit
eines mit der Sende- und Empfangseinheit kommu-
nizierenden Reflektors zu erfassen.
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